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Verordnung 
der Berufsausbildung 

zum Baustoffprüfer / zur Baustoffprüferin 
 

Ausführung für den Ausbildungsberuf  
zum Automatenfachmann /  

zur Automatenfachfrau 
 

 
vom 24. März 2005 

 
(veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 20 vom 31. März 2005) 

 
 
Auf Grund des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 
14. August 1969 (BGBl. I S. 1112), der zuletzt durch Artikel 184 Nr. 1 der Verordnung vom 
25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und For- 
schung: 
 
 
§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes 
 
Der Ausbildungsberuf Baustoffprüfer/Baustoffprüferin wird staatlich anerkannt. 
 
 
§ 2 Ausbildungsdauer 
 
Die Ausbildung dauert drei Jahre. 
 
 
§ 3 Zielsetzung der Berufsausbildung 
 
Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten und Kenntnisse sollen bezogen auf Arbeits- 
und Geschäftsprozesse vermittelt werden. Sie sollen so vermittelt werden, dass die Auszubil- 
denden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit im Sinne von § 1 Abs. 2 des 
Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, die insbesondere selbstständiges Planen, Durch- 
führen und Kontrollieren sowie das Handeln im betrieblichen Gesamtzusammenhang ein- 
schließt. Die in Satz 2 beschriebene Befähigung ist auch in den Prüfungen nach den §§ 9 
und 10 nachzuweisen. 
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§ 4 Berufsausbildung in überbetrieblichen Ausbildun gsstätten 
 
Die Berufsausbildung ist entsprechend dem Ausbildungsrahmenplan (Anlage) während einer 
Dauer von acht Wochen wie folgt in überbetrieblichen Ausbildungsstätten zu ergänzen und 
zu vertiefen, sofern dies nicht im Ausbildungsbetrieb erfolgen kann: 
 
1. in den ersten 18 Monaten der Berufsausbildung während drei Wochen Fertigkeiten und 

Kenntnisse aus Abschnitt I laufende Nummer 8, 11 und 12 sowie 
 
2. in den zweiten 18 Monaten der Berufsausbildung während fünf Wochen Fertigkeiten und 

Kenntnisse aus Abschnitt I laufende Nummer 12 und 14. 
 
 
§ 5 Ausbildungsberufsbild 
 
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kennt- 
nisse: 
 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 

4. Umweltschutz, 

5. Anwenden von Informationssystemen und Kommunikationstechniken, 

6. Planen, Vorbereiten und Steuern von Arbeitsabläufen, Arbeiten im Team, 

7. Lesen und Anwenden von technischen Unterlagen, 

8. Anwenden von Arbeitsstoffen, Baurohstoffen, Bindemitteln, Mischungen und 

Recyclingmaterialien, 

9. Durchführen von Probenahmen und Herstellen von Proben, 

10. Anwenden von Regelwerken, 

11. Anwenden von Labortechnik, 

12. Durchführen von Messungen und Prüfungen, 

13. Kontrollieren und Bewerten von Arbeitsergebnissen, 

14. Verarbeiten, Auswerten, Aufbereiten und Dokumentieren von Daten, 

15. Betriebswirtschaft, Kundenorientierung, 

16. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen. 

 
 
§ 6 Ausbildungsrahmenplan 
 
Die in § 5 genannten Fertigkeiten und Kenntnisse sollen unter Berücksichtigung der Schwer- 
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punkte Geotechnik, Mörtel- und Betontechnik sowie Asphalttechnik nach der in der Anlage 
enthaltenen Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Aus- 
bildungsrahmenplan) vermittelt werden. Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abweichende 
sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist insbesondere zulässig, soweit 
betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern. 
 
 
§ 7 Ausbildungsplan 
 
Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplanes für die Aus- 
zubildenden einen Ausbildungsplan zu erstellen. 
 
 
§ 8 Berichtsheft 
 
Die Auszubildenden haben ein Berichtsheft in Form eines Ausbildungsnachweises zu führen. 
Ihnen ist Gelegenheit zu geben, das Berichtsheft während der Ausbildungszeit zu führen. Die 
Ausbildenden haben das Berichtsheft regelmäßig durchzusehen. 
 
 
§ 9 Zwischenprüfung 
 
(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll 

vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden. 
 
(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage für die ersten 18 Monate aufge- 

führten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht entsprech- 
end den Rahmenlehrplänen zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbil- 
dung wesentlich ist. 

 
(3) Der Prüfling soll im praktischen Teil der Prüfung in insgesamt höchstens fünf Stunden 

drei Arbeitsaufgaben durchführen. Für die Arbeitsaufgaben kommen insbesondere in 
Betracht: 

 
1. Durchführen einer Probenahme einschließlich Herstellen einer Probe, 

2. Bestimmen physikalischer Kenngrößen einer Probe, 

3. Bestimmen chemischer Kenngrößen einer Probe, 

4. Messen und Skizzieren eines Probekörpers oder 

5. Auswerten von Messergebnissen und Erstellen eines Ergebnisprotokolls. 

 
(4) Im schriftlichen Teil der Prüfung soll der Prüfling in insgesamt höchstens 180 Minuten 

Aufgaben, die sich auf praxisbezogene Fälle beziehen sollen, aus folgenden Gebieten 
lösen: 
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1. Herstellung, Eigenschaften und Verwendung von Arbeits-, Bauroh- und Baustoffen 

sowie Mischungen, 

2. Probenahmen und Probenherstellung, 

3. Anwendung von Labortechnik, technischen Unterlagen und Regelwerken, 

4. chemische und physikalische Grundlagen, Prüfungen und Berechnungen. 

 
(5) In der Prüfung soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsschritte und Arbeitsmittel fest- 

legen, technische Unterlagen nutzen sowie Maßnahmen zur Sicherheit und zum Ge- 
sundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz und zur Qualitätssicherung berück- 
sichtigen kann. 

 
 
§ 10 Abschlussprüfung 
 
(1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertigkeiten und 

Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für 
die Berufsausbildung wesentlich ist. 

 
(2) Der Prüfling soll im Teil A der Prüfung in insgesamt höchstens sieben Stunden drei Ar- 

beitsaufgaben durchführen und innerhalb dieser Zeit in insgesamt höchstens 15 Minuten 
hierüber ein Fachgespräch führen, das aus mehreren Gesprächsphasen bestehen kann. 
Für die Arbeitsaufgaben kommen insbesondere in Betracht: 

 
1. Durchführen physikalischer Prüfungen an einer Probe einschließlich der Bewer- 

tung der Prüfergebnisse, 

2. Durchführen chemischer Prüfungen an einer Probe einschließlich der Bewertung 

der Prüfergebnisse, 

3. Durchführen einer Probenahme sowie Vorbereiten und Herstellen einer Probe 

einschließlich Verfahrensanalyse, 

4. rechnergestütztes Auswerten, Aufbereiten und Darstellen von Untersuchungser- 

gebnissen einer Probe oder 

5. Durchführen einer Rezepturberechnung und Herstellen einer Mischung. 

 
Bei der Aufgabenerstellung ist der Schwerpunkt der Ausbildung zu berücksichtigen. Bei 
der Durchführung soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsabläufe unter Beachtung wirt- 
schaftlicher, technischer, organisatorischer und zeitlicher Vorgaben selbstständig pla- 
nen, Arbeitszusammenhänge erkennen, Arbeitsergebnisse kontrollieren und dokumen- 
tieren sowie Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum 
Umweltschutz sowie zur Qualitätssicherung ergreifen kann. 
Durch das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er fachbezogene Probleme und 
deren Lösungen darstellen, die für die Arbeitsaufgabe relevanten fachlichen Hintergrün- 
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de aufzeigen sowie die Vorgehensweise bei der Ausführung der Arbeitsaufgabe begrün- 
den kann. 

 
(3) Der Prüfling soll im Teil B der Prüfung in den Prüfungsbereichen Baustofftechnologie, 

Prüftechnik und Labortechnologie sowie Wirtschafts- und Sozialkunde schriftlich geprüft 
werden. In den Prüfungsbereichen Baustofftechnologie sowie Prüftechnik und Labor- 
technologie sind insbesondere praxisbezogene Aufgaben mit verknüpften informations- 
technischen, technologischen und mathematischen Sachverhalten zu analysieren, zu 
bewerten und zu lösen. Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitssicherheits-, Ge- 
sundheitsschutz- und Umweltschutzbestimmungen berücksichtigen, die Anwendung von 
Arbeits- und Baurohstoffen, Bauprodukten, Bindemitteln, Mischungen und Recyclingma- 
terialien planen sowie der Labortechnik zuordnen, Regelwerke und Herstellerangaben 
beachten sowie qualitätssichernde Maßnahmen einbeziehen kann. Hierfür kommen ins- 
besondere in Betracht: 

 
1. für den Prüfungsbereich Baustofftechnologie: 
 

a) Herstellung, Eigenschaften, Einflussfaktoren, Anforderungen und Verwen- 

dung von Arbeits-, Bauroh- und Baustoffen, Bauprodukten und Mischungen, 

b) chemische und physikalische Eigenschaften und Kenngrößen; 

 
2. für den Prüfungsbereich Prüftechnik und Labortechnologie: 

 
a) Labortechnik, technische Unterlagen und Regelwerke, 

b) Prüfmethoden und Prüfgeräte, 

c) Vorbereiten, Durchführen, Berechnen und Bewerten von Messungen und 

Prüfungen, 

d) fachspezifische und wirtschaftliche Berechnungen; 

 
3. für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde: 

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und 
Arbeitswelt. 

 
(4) Für den Teil B der Prüfung ist von folgenden zeitlichen Höchstwerten auszugehen: 
 

1. im Prüfungsbereich Baustofftechnologie        90 Minuten, 

2. im Prüfungsbereich Prüftechnik und Labortechnologie    150 Minuten, 

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde      60 Minuten. 

 
(5) Teil B der Prüfung ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsaus- 

schusses in einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu ergänzen, 
wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung 
der Ergebnisse für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche sind die jeweiligen bisheri- 
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gen Ergebnisse und die entsprechenden Ergebnisse der mündlichen Ergänzungsprü- 
fung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten. 

 
(6) Innerhalb des Teils B der Prüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu gewichten: 
 

1. Prüfungsbereich Baustofftechnologie     35 Prozent, 

2. Prüfungsbereich Prüftechnik und Labortechnologie   45 Prozent, 

3. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde    20 Prozent. 

 
(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn im Prüfungsteil A und Prüfungsteil B jeweils mindes- 

tens ausreichende Leistungen erbracht wurden. In zwei der Prüfungsbereiche des Prü- 
fungsteils B müssen mindestens ausreichende Leistungen, in dem weiteren Prüfungs- 
bereich des Prüfungsteils B dürfen keine ungenügenden Leistungen erbracht worden 
sein. 

 
 
§ 11 Übergangsregelung 
 
Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehen, sind 
die bisherigen Vorschriften weiter anzuwenden, es sei denn, die Vertragsparteien verein- 
baren die Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung. 
 
 
§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 1. August 2005 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Berufsausbildung zum Baustoffprüfer vom 13. Mai 1975 (BGBl. I S. 1136) außer Kraft. 
 
 
 
 
Berlin, den 24. März 2005 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
In Vertretung 
Rudolf Anzinger 


